
Wie prüfst Du den Rücktritt vom unbeendeten Versuch 
(§ 24 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 StGB)?

Kein fehlgeschlagener VersuchI. 

Unbeendeter VersuchII. 

Rücktrittshandlung: Aufgabe der weiteren Tatausführung (§ 24 Abs. 1 S. 1 III. 

Alt. 1 StGB)

FreiwilligkeitIV. 


